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Sehr geehrter t{err Rechtsanwält {Ef,l*

die Parteien werden 
llttr hingewleeen, da$s der senat nach Vorberatung der sache einstimmig der

l-u{Tlyng ist, dass die.Berufung des Klägerc g.egen das Urteit des LandgäricÄtiö*r" uom07.05.2008 (3 o 1?76/06) keine Auseicht 3qrncrTu hat. Es liegt kein eeru-fungsfrund vor, weder inForm einer RechisverleFYng (EE st3, 646 ZP,oJ noch etnes eäolgreichen nnfiriirs aut die Tatsachen-bindung der erstinstanzlichen Entscheidung ($ 5zg Abs. 1 Nr- t zeo;,

Det Senat legt clen B-"Lulrnq-ntrag,des Klägers gem. Schriftsatz vom 10,07.2008 dahin aus, dass ernicht weitere 6.1?8,45 € zuz0glich Zinsen _uno ,vor!eiichflicrren kost*n uerrängtil"d*- 0ber denBetrag von 3,677,39 € hinaus weltere 2,251,06 €iuzuglich Zinsen in Höhe uän r,:nr prozentpunkten
tlber dem Basiszins aus dem wert der ursprurrgtichen ftagerordrrung =Äit o.r zs.ö6,eooo.

Das Landgericht hat seiner Entsch_eidung nachvollziehbar einen Mithaftungsanteil des Klägers in Hö-he von 114 zu Grunde gelegt. Der Senat sieht diese Quotenbildung fgr die.[<onkrete ünfallsituatiorrnact Aus0byng eiggngn.Ermessens (tsGFt NJW 2006,1589) als zutreffend an. lrr erster Llnie war zuprüfen' welcher Unfalltellnehmer den Schaden vorwiegeni verursacht hat, Anzurechnen wäf diejeweilige korrkrete Betriebsgefahr. Zu berücls]chlig_en riar rerner Cer Oral äes;-e*uiligen ursächlichenverschuldens nach den GrundsätZen des $ 254 Bö8. Diese Grundsätze hat däs tanägericht bet sei-ner zutrerrenden Entscheidung angewendet, 
lldus 9q de.n. Sorgfaltsverstoß der neitigte,r zu 1 gegen

$ I Abs. 5 stvo, beim Rtlckwärtsfähren aus der Parkbucht oie-Gefahid;;gu6_11 FÄiään*n und sachennlcht ausgeschlossen zu haben, als höheren verur$achungsbeiüag zum tintari'g"*ÄÄet het äls denAnieii des Klägers durch dessen verkehrsvvldi-iges ,l usterrJn=sÄineä pirto*rg". "D"* rahreeug desKlägers war nach dem_unstreitigen Tatbeetano-des lanogericitliinen urteits,iu*i*n Berichtigurrggem' $ 320 Abs. 1 zPo nicht beantragt wurde und an delserr inhatt Bindungswirkung gern. gg 314,529 Abs' 1 Nr.1 zPo besteht, am Fahibahnrand dergegenubeiäer parkbucht einmündenden Shaßeim Parkverbot abgestellt, Ee st'ellte ein Hinderni. O"iaä" Oen'elwegunguradius des ausparkendenFahrzeugs verbotswidrig einengte und dadurch elne 
'Gefahrentife 

mitverursachte, Das Angebot aufEinnehme eines rlchterllchen Augenscheins nach s gii Äbs, i?po, ,on"ch die rechte Fahrhahnset-te an der einmÜndenden $traße nlcht als Parkv_erbäFton" arsgiwiesen sei, war kein taugliches Be-weismittelf0r die konkreta unfallsituation, Das FahEeug oe$-äägers hätte äuch verkehrswidrig, nam-lich behindernd fur andere verkehrsteilnehmer, außerhän eines ausgeschilderten parkverbots abge-stel l t  gewesen sein können.
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Ob in der Sitzung vom 16.04.2008 kein l{irrweis gem, $ 139 ZFO - eur Vermeidung einer Überra-

*"iungs"nt*cheioung - darauf gegeben worden iein soltte, dass beabsichtigt war, eine Mithäftungs-

quoiu i"n 114 zu S/4?em Urteiizu Grunde eu tegen, kann fur-die Beurteilung der Erfolgsag++icT,l:'

däiufung dahirrstehen. Zum einen erscheint beieits zweifethaft, ob eine Hinweispflicht bestand. Der

Ärupruri auf rechtliches Gehör, auf dem auch g 13s ZPO beruht, gibt den Pefteien kein Recht darauf,

uoiäui gerichtlichen enischeicung zu erfahren,-wie das Gericht den die Grundlag-e Eeiner Entschel'

l"rü [rfä"rJen $achvernaft (voraissichilich) würdigen wlrd. Das Gericht ist verpfliohtet, das Vorbrin-

oenie, pafteien zur Kenntniä zu nehmen und in Erwagung zu ziehen (BGH, Beschluss vom

iä.0ä:Ooe, XZB Zgto7, zitierr nach juris Rn, 9,12), oiÄ Parteien hatten ihren Standpunkt zur Sache

umfassend vorgetragen j dae Landgeiicnt f'at den jeweiligen Parteivortrag bel seinerEntscheidung
abgewogen unü nerucksichtigt, At6nfalls wegen d-es erfolgten Richterwechsels und früherer ErÖrte'

run"g rriHafturrgsfrage hätte-ein Hinweis in Betracht kommen kÖnnen. Jedoch liegt kein Verfahrens-

f*hlär vor, der zi einäm Berufungsgrund ftJhrerr wtlrde. Denn der Kläger hätte in seiner Berufungsbe'
grUndung nicht nur vortragen mtt-ssän, ein Hinweis sei unterlassen worden, sondem er hätte zugleich,

ögt. untei BeweiEantritt vo'rbrlngen müssen, welchen Voftrag er gehalten hätte, der däzu gef{lhrt hätte,

ääss oag Landgericht zu einer Älleinhaftung ddr Beklägten hette kommen müssen. Nur dann hätte
durch das Berrifungsgericht geprgft werderi, können, ob der unterlassene Vortrag geeignet war, eine
andere als die ergän{ene En*tscheldung herbeizufUhren (Elchele/HirtlOherheim, Berufung im Zivll-
pro.ess, z. Aufl.,-Rnl+6). Das for die Berufungsinstanz erneuefie Angebot auf Einnahme des richterli-

bnen Augenscheirrs war aus den genannten Gründen nicht als Beweismittel geeignet. Mangels sons'
üg;; V;il*gs fehlt es an der Kaulalitat elner etwaigen Rechtsverletzung durch einen unterlassonen
H'inweie ($ d13 Abs. 1 ZPO). Ergäneendem Vortrag stehen die Verspätungsvorschriften der S$ 530'
520,296 Abs, 1 ZPO entgegen,

Der Berufungsangriff, das Landgericht hätte nicht vom Ansatz einerWertminderung des Unfallfahr-
zeugs absehlrr uid auf Klagerantrag mit Schriftsatz vom 05,11.2007 ein "Obergutachten" einholen
rnüs-serr, llefert keine Zweife-l än derhichtigkeit und Vollständigkeit der entscheidungserheblichen
Feststeliungen des Landgerichts ($ 529 A6s. 1 Nr, 1 ZPO). Die Veränlassung, ein neue$ Gutachten
gem. $ AtZ=Rbs. 1 ZPO dinzutroteÄ, gab es nicht. Es bestanden keine Anhaltspunkte dafur, das Gut-
achten des Saohverständigen Rossnär for ungenügend zu halten. Das Landgericht hat sich im Ergeb-
rris zu Recht euf die Unteräucfrung des Fahaäugsäurch den gerichtlich bestellten Sachverständigen
Rossner gäst0t4t, der in seinem slhrtfttichen Guiachten vom 07.09.2007 und beiseiner mÜddlichen
AnhOrung-tn der $itzung vorn 16.04.2008 eindeutig ausf(rhrte, dass unfallbedingt weder ein technl'
scher no;h ein merkantiler Minderweft eingetreten iEt, In seinem schrifilichen Gutachten hatte er ver-
etändlich dergestellt, dass an dem Fahzeüg aufgrunO des Unfells keine Richt- oder Schweißarbeiten
erfOrderlich wurden, sCIndern nur das hintere StOßfängersystem 6usgetauscht wUrde, Außerdern wur-
den - losgelö$t vom Unfall - Vor- und Altschäden bekannt, die den Wert des Fahrzeugs minderten. In
der Sitzu*ng vom 16.04.2008 bestand Gelegenheit, den Sechverständlgen ergänzend zu befragen.
Ausweislich des Protokolls (S, 2, Bl. 245 d,A,) wurden keine Fragen gestellt,

Beider Bemessung der Höhe des Schadens liegt keine Rechtsverletzung vor. Mehrels den durch das

. Landsericht zuges[rochenen Schaden in Höhe Yql l8T'1qS,.k?nn der Kläger,ni.tllSIt_lElY::ltn'

ieffendauf1.76s,70€beschränkt.DesLandgericht-FIiTEuf-Oer 
Grundlage der Rechtsprechung des Th0ringer Oberlandesgerichts (Urtell vom 26.04.2007.

gen, ilobei*egLn der Eirreelheiten auf S. 7 des Urteilo, Bl 257 d,A, verwiesen wird. Insbesondere
öteht dem Kläger kein Mehrbetrag an Mietwagenkosten zu und die ä ne Kostenpauschale wur-
de auf 20,- € zutretfend begrenztJu flecht hät däs

n
d0r-

1 U 216/06, eitiert näoh juris, insb. ab Rn, 22f .1, die der erkennende $enat ebenfalls vertritt, die er-

ffiietlkosten des Fahrzeugs und die Kosten der Haftungsbefreiung wur-
den hinzugerechnet, wegen der dern Kläger entstandenen Ersparnis frJr die. Eigenaufwendun-

10-% voroenommen (Thtjrinqer OLG, aaQ, Rn. 3ll-D.isBerechnung aulgen ein,AÜzug in Höhe von 10-% vorgenommen (Thüringqr OLG, aa0, Rn. 32). Pip Ferechnung auf .
der $chwacke-Normalta rifs"

kann dei Rtager auch nicht beanspruchen, dawäränggmes$_ern-Menrels glgsen Eelrag Kann oer nragEf HUGIr i l rui l t  rJtr irrr9Pruulel!  Lra rqri lsrrrt

ffi-g-en anon- Art tendenziell niedrigär ausfallen ffhuringer oLG, Urteil vom ?7,11.2008, 1 UE-ungen anonymeru u l l v E l l  q l l v l l r l r r 9 r  . r l L  r 9 r r u E l r a r g r  s u v r s i l v l

FSS/07), zitiert nach Juris, Rn. 21 ff untei Hinweis auf ,,Marktpreisspiegel Mieiwägen Deutschland
2008'.degFraunhoferlnsti tutbfurArbeitswirtschaftundo|gänisation).DaderK|ägarmehralsdert
er"forderlichen Herstellungsaufwand nach $ 249 BGB beanspruchän will, hätte er beweisen fiü$sen,
dass ihm im l-linblick ar-rf?ie gebotene subjektive $chadensbetrachtung ein gUnstigerer Mietwagentarif
als der tatsächlich in Anspruch genommene'- unter Berlrcksichtigung seiner individuellen Erkenntnis'
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und EinflussrnÖglichkeiten sowie der getade für ihn bestehenden Schwierigkeiten unter zurlutberenAnstrengungen aulf 99t in seiner Lag-e zeitlich und örtlichen relevanten uärrt - nicht zugänglich war.
Dieser Nachweis ist ihm jedoch.nicht gelungen, Das vorbringen des Klegers, er Ä"n* ri*rrruei zweiMietwagenunternehmerr erkundigt, oort naoe am Telefon einärseite nieniano abgehoberr, andererseits
habe mEn keine Preisauskunft gegeberr, lst nicht g_eeignet, die Einholung uon Älirinätivangeboten(Thüringer oLG, Urteil vom 26,D4.2007, aaO, Rn.le;iu beweiEen. Dasiandgeri"ntourfte daherdavon absehen, die engebotenen zeugen zu hören. baher verbietet sicrr aucridie Vernehrnung derzeugen im zweiten Rechtszug. Denn der Kläger hat tatsächlich keine Angebotaernalten und konntenicht tlberblicken, ob.da-s.Angebot des beauft-ragterr Mietwagenunternehriens das gunelgste war. EinvemÜnftig und wirtschaftlich denkender Menscn rratte daheiversucht, sich in der zür Verflgung ste-henden Zeit tatsächlich einen kurzen Überblick über die Marktpreise, sei es über das Intämet, telefo-nisch über das Branchelb-uch oder umliegende werlcstätten zu verschäffen, die durchaus auoh alskuzzeitige Vermieter in Betracht kommei können. $ctrtienticn konnte der Kläger ein Regulierungsab-Kommen der Autovermietung{-isnd d9r Beklagten zu 3 zum unfallzeitöunli nior,t beweisen_Die Aussagen des ZeugenSund der Zeuginlhblvaren dazu nicht ergiebig, wie ctaE Land-gericht zu Recht festgehatten hat,

Aus den genannten cfn{en beabsichtigt der senat, die Berufung gem. g 522 Abs. 2 zpodurch Be- ,schluee zurttckzuwelsen, Der Beklagte e-nett eerugenheit, zu diesen Hinweisen a" rÄdp.öä1n6ö !ruuStellung zu nehrrren. Aus Kcstengründen soilte da6ei aucÄ äine nücknehme des Rectrtsmittets inBetracht gezogen werden. lm Falle der Zurücknehme der Berufung oder deren Zurückweisung durchBeschluss verliert die Anschlussberufung ihre wirkung ($ 6la nLs, 4 zpo).

VRÖLG Bettin
Vorcitzender des g. Zivitsenats

Mit freundlichen Grüßen
Auf Anordnung
RieE, Justizangesteilte
U rkundsbeamter der Geschäftsstelle
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Dfeses schrelben let maEchrnarl erutstlt und ohne unterschrrfi gürtig


